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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Stotternheim 02.03.2022 öffentlich Entscheidung 
    

 

 
Beschlussvorschlag 

Entsprechend § 16 i. V.m.§19,  Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt werden der  

Ortsteilbürgermeisterin oder einem von ihr Beauftragten zur Erfüllung der 

Repräsentationsaufgaben , vorbehaltlich der Bestätigung des Haushaltes, finanzielle Mittel in 

Höhe von 250,00 EUR zur Verfügung  gestellt. Die bereitgestellten Mittel können u. a. zum Kauf 

von Grün- bzw. Blühpflanzen, Blumenerde, Blumendünger und weiterem Zubehör (Deko) für 

Repräsentationszwecke verwendet werden.  

Bereits getätigte Ausgaben werden anerkannt. 

 

 

 

 

04.02.2022, gez. Wendt   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteil Stotternheim 

    

Titel der Drucksache: 

Verwendung der Mittel nach § 16 i.V.m. § 19 

der Ortsteilverfassung - 

Repräsentationsmittel der 

Ortsteilbürgermeisterin 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Dem ografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

F inanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nu tzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

D e ckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 250,00 EUR 

   ↓ 
 

 2022 2023 2024 2025 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 250,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  D e ckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

F ristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 
Sachverhalt 

Die Ortsteilbürgermeisterin beantragt zur  Erfüllung der Repräsentationsaufgaben finanzielle 

Mittel in Höhe von 250,00 EUR. Zum Kauf von Grün/Blühpflanzen, Blumenerde, Blumendünger 

und weiterem Zubehör. 
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